ANWENDUNGSVERFAHREN 
FÜR DIE NEUEN SICHERHEITBESTIMMUNGEN IM BAUWESEN

FÜR DIE GESUNDHEIT UND SICHERHEIT DER ARBEITER

auf Grund des Gesetzesdekret Nr. 81 vom 9.April 2008
GESETZESGRUNDLAGEN

Mit Gesetzesdekret Nr. 81 vom 9.April 2008 wurden sämtliche Gesetzesbestimmungen für die Sicherheit und die Gesundheit der Arbeiter in einem Einheitstext neu festgelegt.

Die Bestimmungen sind am 15.Mai 2008 in Kraft getreten.

ARBEITEN
nicht auf ortsveränderlichen oder zeitweiligen Baustellen – Art. 26

(Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen)

Falls es sich bei den vorgesehenen Eingriffen hautsächlich um ordentliche Instandhaltungsarbeiten geringen Ausmaßes handelt, bei welchen keine Eingriffe auf das Mauerwerk oder anderen Strukturen erfolgen, wird das DUVRI-Verfahren angewandt. DUVRI = Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
Dieses Dokument gibt die genauen Maßnahmen, welche zur Anwendung kommen, um die Interferenzen zwischen der zu leistenden Arbeit und der auf Ort vorhandenen Risiken zu eliminieren, oder diese möglichst auf das Mindeste zu reduzieren.

Dieses Dokument wird vom Arbeitgeber bzw. Bauherrn erstellt und muss vor Baubeginn bzw. vor Erstellen des Angebotes dem Unternehmen übergeben werden.

Man unterscheidet drei Situationen:
0)
Kein DUVRI: 
Begrenzte Eingriffe, für welche kein Sicherheitsmanagement und keine besonderen Sicherheitskosten vorzusehen sind; keine Interferenzen
1)
DUVRI 1:
Einfache Eingriffe ohne besonderen Risiken, für welche keine Sicherheitskoordinierung vorzusehen ist. Die Sicherheitskosten sind pauschal auf 0,5% der Bausumme festgelegt; allgemeine Interferenzen
2)
DUVRI 2
Einfache Eingriffe bei welchen eine Planung oder eine Organisation des Eingriffes notwendig ist und bei Vorhandensein besonderer Risiken, die eine Koordinierung vorsehen; die Kosten werden analytisch festgelegt; spezifische Interferenzen; 
Für das Erstellen der DUVRI 1 und DUVRI 2 wird das Anwendungsverfahren laut Anhang A beigelegt. Für besondere Bereiche können von den zuständigen Auftraggebern spezifische Checklisten zum DUVRI ergänzt werden (z.B. Straßendienst).
Für alle anderen Eingriffe, welche nicht in diesen drei Situationen fallen wird folgende Regelung angewendet:
ARBEITEN AUF ORTSVERÄNDERLICHEN ODER ZEITWEILIGEN BAUSTELLEN – KAPITEL 4/1.Abschnitt Art.88 bis Art.104 (ex 494/96)

Definition und Anwendung

Anwendungsbereich: Baustellen, in welchen die im Anhang X des Gesetzes aufgelisteten Bauarbeiten oder Ingenieurbauarbeiten durchgeführt werden.
Anhang X  -  Liste der Hoch- und Tiefbauarbeiten gemäß Artikel 89, Absatz 1, Buchstabe a)
1. Arbeiten für Bau, Instandhaltung, Reparatur, Abbruch, Erhaltung, Sanierung, Einrichtung oder Ausstattung, Umbau, Renovierung oder Abbau an ortsfesten, ständigen oder zeitlich begrenzten Bauwerken aus Mauerwerk, Stahlbeton, Metall, Holz oder sonstigen Baustoffen, einschließlich der elektrischen Leitungen und der Strukturen für elektrische Anlagen, Straßen-, Eisenbahn-, Wasser-, See-, Hydroelektrikarbeiten und - nur für den Teil, der Hoch- und Tiefbauarbeiten erfordert - Bonifizierungs-, Forst- und Erdbewegungsarbeiten.

2.  Zu Hoch- und Tiefbauarbeiten gehören außerdem Aushub, Aufbau und Abbau von Fertigbauteilen, die für Hoch- und Tiefbauarbeiten verwendet werden.

Pflichten und Aufgaben des Bauherren bzw. des Verantwortlichen der Arbeiten - Art. 90
Bei öffentlichen Arbeiten laut L.G. nr. 6 vom 17.06.1998 übernimmt der Projektsteuerer die Aufgaben des Verantwortlichen für die Arbeiten.

a) Berechnung der voraussichtlichen Ausführungsdauer der Bauarbeiten – Art. 90 Abs. 1

Um eine sichere Abwicklung der für die Realisierung des Bauvorhabens notwendigen und zeitgleich durchzuführenden Arbeiten zu gewährleisten, bestimmt der Projektsteuerer in der Projektierungsphase und insbesondere bei der Auswahl der technischen und organisatorischen Entscheidungen des Bauvorhabens die Dauer der Arbeiten bzw. der Arbeitsphasen (Arbeitsplan).

b) Bewertung des Sicherheits- und Koordinierungsplanes und des Baufaszikels – Art. 90 Abs. 2


In der Planungsphase überprüft der Projektsteuerer den Sicherheits- und Koordinierungsplan sowie das entsprechende Baufaszikel. Dafür verwendet er den im Anhang B beigelegten Vordruck für die Überprüfung und für die entsprechende Erklärung. Es handelt sich um eine Überprüfung auf Vollständigkeit und nicht um eine inhaltliche Bewertung. 

c) Ernennung eines Sicherheitskoordinators in der Planungsphase – Art. 90 Abs. 3

Im Falle von mehreren Unternehmen, welche auch nicht gleichzeitig arbeiten, muss der Projektsteuerer schon in der Planungsfase, sofort bei Planungsauftrag, die Beauftragung eines Sicherheitskoordinators beim zuständigen Amt beantragen. Dabei ist darauf zu achten, dass der Techniker die dafür vorgesehene spezifische Eignung besitzt; d.h. über den Berufstitel hinaus auch die spezifische Ausbildung (derzeit von 120 Stunden) mit Prüfungszeugnis hat. Außerdem müssen diese Techniker laut derzeitiger Regelung innerhalb von 5 Jahre Fortbildungskurse von mind. 40 Stunden besucht haben. 
Die Liste der Vertrauenstechniker enthält bereits die Kategorie der Sicherheitskoordinatoren. Die eingetragenen Techniker erfüllen bereits die oben angeführten Voraussetzungen. Die Liste wird laufend vom Amt 11.5 aktualisiert, wobei für die erforderliche Fortbildung ein automatisches Streichungsverfahren vorgesehen wird. 
d) Mitteilungen an die ausführenden Unternehmen – Art. 90 Abs. 7

Vor Arbeitsübergabe teilt der Projektsteuerer allen Unternehmen und selbstständigen Handwerkern  den Namen des beauftragten Sicherheitskoordinators schriftlich mit. Diese Mitteilungspflicht wird durch Angabe des Namens des Sicherheitskoordinators im Auftragsschreiben bzw. im Vertragsschreiben der Firma erfüllt. Kopie des Auftragsschreiben/Vertrages wird auch dem Sicherheitskoordinator zugestellt.
e) Bewertung der technischen und professionellen Leistungsfähigkeit des Unternehmens (Hauptunternehmen) – Art. 90 Abs. 9/a und Art. 97 Abs.2
Nach Zuschlagserteilung überprüft der Projektsteuerer die technische und professionelle Leistungsfähigkeit des Hauptunternehmens. Dafür verwendet er den im Anhang C beigelegten Vordruck für die Überprüfung und für die entsprechende Erklärung. Teil dieser Überprüfung wird bereits vom Amt für Bauaufträge durchgeführt. 

Die für die Überprüfung notwendigen Unterlagen laut Anhang XVII können im EDV-Format vorgelegt werden.

Für die Subunternehmen wird die Überprüfung vom Hauptunternehmen laut Anhang XVII selbst durchgeführt (Art. 97 Abs.2). 

Das Hauptunternehmen muss mittels Eigenerklärung diese Überprüfung bestätigen, welche mit den weiteren Dokumenten für die Ermächtigung bzw. Autorisierung des Subunternehmens dem Amt 11.5 zugestellt werden muss. Die Unterlagen laut Anhang XVII werden nicht angefordert, aber sie müssen beim Hauptunternehmen zur Einsicht aufliegen. Einzelkontrollen auf die Eigenerklärungen können vom Projektsteuerer durchgeführt werden.
f) Baubeginnmeldung – Art. 90 Abs. 9/c

Für Arbeiten, welche einer Bauermächtigung bzw. einer Baubeginnmeldung oder einer urbanistischen Konformitätserklärung unterworfen sind, muss der Projektsteuerer vor Arbeitsbeginn eine Erklärung der erfolgten Überprüfung der technischen Leistungsfähigkeit des Hauptunternehmens an die zuständige Baubehörde übermitteln. In der Erklärung muss angegeben werden, dass die Unterlagen zur Einsicht im jeweiligen Amt aufliegen. Ebenso muss der Projektsteuerer vor jeder Weitervergabe der Arbeiten die erhaltene Eigenerklärung des Hauptunternehmers bezüglich erfolgter Überprüfung des Subunternehmens (siehe vorhergehenden Punkt e)) an dieselbe zuständige Behörde übermitteln. 
Voraussetzungen für das Erstellen dieser Erklärung sind Folgende:
· Durchgeführte Überprüfung der Unterlagen laut Anhang XVII (CD/DVD) 

· Gültigkeit des DURC (Gültigkeit zum Zeitpunkt des Vertrages)

· Erklärung des Hauptunternehmens bezüglich des angewandten Kollektivvertrages und des Beschäftigtenstandes (Amt 11.5) 

Stellt das Inspektionspersonal des Amtes für technischen Arbeitsschutz fest, dass der Sicherheits- und Koordinierungsplan sowie das Baufaszikel oder die Vorankündigung der Arbeiten auf der Baustelle fehlen, wird eine Meldung direkt der für die Ausstellung der Bauermächtigung zuständigen Behörde zugestellt. Die Bauermächtigung wird von der zuständigen Baubehörde suspendiert.

g) Vorankündigung – Art. 99

Der Projektsteuerer übermittelt die Vorankündigung vor Beginn der Arbeiten an das Amt für technischen Arbeitsschutz bei:
· Bauarbeiten, die einen Sicherheits- und Koordinierungsplan vorsehen;

· Arbeiten, welche von einem einzigen Unternehmen durchgeführt werden (Ersatzsicherheitsplan), deren Größe die 200 Mann/Tage überschreitet (ca. 200.000 Euro reine Baukosten).
Die Vorankündigung muss laut Anhang XII (Vordruck Amt 11.5) erstellt werden und auf der Baustelle gut sichtbar ausgestellt werden.

Beim Fehlen dieser Unterlage ist die Bauermächtigung ungültig.

h) Übermittlungspflicht – Art. 101

Der Projektsteuerer übermittelt den Sicherheits- und Koordinierungsplan allen zur Ausschreibung eingeladenen bzw. angemeldeten Unternehmen. Bei offenen Wettbewerben wird diese Pflicht durch das Vorliegen der Unterlagen zur Einsicht erfüllt. 

Nach Zuschlagserteilung stellt das Hauptunternehmen den Sicherheits- und Koordinierungsplan allen ausführenden Unternehmen und selbstständigen Arbeitern zu.

Diese müssen vor Beginn der Arbeiten den eigenen operativen Einsatzsicherheitsplan dem Hauptunternehmen zustellen. 
Nach Überprüfung und Übereinstimmung mit dem Einsatzsicherheitsplan der Hauptfirma werden von dieser alle Einsatzsicherheitspläne dem Sicherheitskoordinator in der Ausführungsphase übermittelt.

Pflichten und Aufgaben des Bauleiters

Die laut Art. 90 des Einheitstextes vorgesehene Überprüfung des Projektsteuerers / Verantwortlicher der Bauarbeiten ersetzt nicht die Überprüfung des Bauleiters gemäß Art. 7 Abs. 2/h der Verordnung über die Vergabe und Ausführung öffentlicher Bauaufträge. Der Bauleiter muss weiterhin sein Gutachten abgeben.

Pflichten und Aufgaben des Sicherheitskoordinators in der Ausführungsphase

Zuzüglich jenen im Einheitstext enthaltenen spezifischen Aufgaben und Pflichten muss der Sicherheitskoordinator in der Ausführungsphase Folgendes durchführen:
a) Kontrolle des auf der Baustelle tätigen Personals – Art. 18 und Art. 26

Jeder Arbeiter, der auf der Baustelle tätig ist, muss mit einem Erkennungsausweis mit Foto, Daten und Angabe des Unternehmens versehen sein. 

Die laufende Kontrolle des Personals obliegt dem Sicherheitskoordinator.

b) Freigabe der Liquidierung der Sicherheitskosten – Anlage XV Punkt 4

Innerhalb 10 Tagen ab Erhalt der Anfrage des Bauleiters um Bestätigung der Sicherheitskosten zum Zeitpunkt des entsprechenden Baufortschrittes muss der Sicherheitskoordinator das entsprechende Gutachten an den Bauleiter ausstellen. Verfällt diese Frist ohne Ausstellung der Bestätigung, so wird der Baufortschritt ohne Sicherheitskosten zur Liquidierung weiter geleitet.
Anlagen:

Anhang B (Check Sicherheits- und Koordinierungsplan)
Anhang C (Check Eignung Unternehmen)
DER KOORDINATOR DER ARBEITSGRUPPE

Dr. Arch. Paolo Bellenzier
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